
Geschäftsordnung des Konferenzausschusses 
 

Mit Inkrafttreten des Gesetzes über die Anstellung der Lehrpersonen (GAL) und des-
sen Folgeerlassen haben sich die Führungsaufgaben und Kompetenzbereiche der 
Schulleitung verändert. Der Konferenzausschuss stellt ein zusätzliches Organ dar, mit 
dem die Lehrpersonen zweckmässig in die Gestaltung der Schule einbezogen wer-
den.  

 
Der Konferenzausschuss hat folgende Funktionen: 
• Der Konferenzausschuss ist eine flexible Kommunikationsplattform mit beratender 

Funktion. Eine operative Funktion ist explizit nicht vorgesehen. 
• Der KA kann grundsätzlich alle Themenbereiche behandeln, die die Führung und 

Leitung der Schule, das Zusammenwirken von Schulleitung und Lehrpersonen be-
treffen. 

• An der NKSA wurde vereinbart, dass die Gesprächsbereiche vor allem personal-
politischer Natur sein sollen. Schulentwicklung und damit verbundene Projekte 
werden in der Regel auf anderer Ebene behandelt (z.B. Konferenz der FS-
Vorsteher/-innen). 

 
Der Informationsaustausch / -fluss ist auf folgenden Ebenen definiert: 
• Innerhalb des KA 

- Die Mitglieder des KA werden vor der Sitzung nach Möglichkeit mit Informati-
onen zu den Traktanden beliefert. 

- Das Kurzprotokoll wird den SitzungsteilnehmerInnen (mit Einsprachefrist) per 
E-Mail zugestellt. 

- Der KA diskutiert in der Regel Grundlagen, die der LK noch nicht bekannt 
sind; der Diskussionsverlauf bleibt deshalb vertraulich. 

• KA → Lehrpersonen 
- Die Traktandenliste der Sitzung wird im Lehrerzimmer angeschlagen. 
- Das Protokoll liegt im Lehrerarbeitszimmer zur Einsicht auf. (Ordner KA)  

• Lehrpersonen → KA 
- Anliegen von Lehrpersonen an den KA, die in der Gewichtigkeit eines Trak-

tandums behandelt werden sollten, müssen dem KA schriftlich mitgeteilt wer-
den. 

- Anregungen / Anfragen von Lehrpersonen werden von den Mitgliedern des 
KA jederzeit entgegengenommen und in einem Sammeltraktandum behan-
delt.  

 
Die Zusammensetzung der Vertretung der Lehrpersonen erfolgt nach folgenden 
Kriterien:  
 
• 1 Vertretung des Aargauischen Mittelschullehrervereins AMV 
• je eine Vertretung der folgenden Lernbereiche, da diese ein wichtiges Kriterium 

der Repräsentation innerhalb der Schule abbilden: 
Sprachen, Mathematik und Naturwissenschaften, Geistes- und Sozialwissen-
schaften, Kunst und Sport.  

Zudem gehört dem Konferenzausschuss der Rektor an. Der Präsident der Schulkom-
mission nimmt auf Wunsch des Konferenzausschusses oder auf eigenen Wunsch mit 
beratender Stimme an den Sitzungen des Konferenzausschusses teil. 
 
Der Konferenzausschuss wird für eine Amtsperiode von 4 Jahren (Beginn im Schul-
jahr 2009) durch die Lehrerinnen- und Lehrerkonferenz gewählt und konstituiert sich 
selbst. Er wird durch eine Lehrperson präsidiert und tagt in der Regel viermal pro 
Schuljahr. 
 
Die Mitglieder des Konferenzausschusses (Stand 9. August 2010): 
 
AMV-Vertretung: Thomas Müller (Präsident) 
Sprachen: Gabrielle Gross 
M/NW: Dieter Koch 
G/SW: Barbara Ingold 
K/Sp: Verena Tschopp 
Rektor: Daniel Franz 

 


